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Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 

Entwu rf  eines Gesetzes über die Sicherung und Nutzung von Archivgut des 
Bundes (Bundesarchivgesetz — BArchG) 

A. Zielsetzung 

Das Archivgut des Bundes soll vor Vernichtung, Zersplitte-
rung oder Veruntreuung gesichert werden. Vor allem sollen 
rechtlich befriedigende Möglichkeiten geschaffen werden, die-
ses Archivgut zu nutzen. In Ergänzung des allgemeinen Da-
tenschutzrechts sind bereichsspezifische gesetzliche Regelun-
gen vorgesehen. Wegen der Einbeziehung von Unterlagen, die 
gesetzlichen Geheimhaltungsvorschriften (z. B. dem Steuerge-
heimnis nach der Abgabenordnung oder dem Sozialgeheimnis 
nach dem Sozialgesetzbuch) unterliegen, sind gesetzliche Vor-
schriften erforderlich, die sich auch auf andere öffentliche 
Archive auswirken. 

B. Lösung 

Das Gesetz soll sicherstellen, daß alle bei den Verfassungsor-
ganen und Dienststellen des Bundes anfallenden Unterlagen 
von bleibendem Wert dem Bundesarchiv als Archivgut des 
Bundes übergeben werden. Die Nutzung dieses Archivguts 
darf schutzwürdige Belange Dritter nicht beeinträchtigen. Da-
mit soll der natürliche Zielkonflikt zwischen den Grundrech-
ten der Informations- und Wissenschaftsfreiheit einerseits 
und des Persönlichkeitsschutzes andererseits sachgerecht ge-
löst werden. 

C. Alternativen 

keine 
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D. Kosten 

Archivfachliche Gesichtspunkte sprechen eher dafür, daß 
durch die mit Hilfe dieses Gesetzes zu erzielenden Rationali-
sierungseffekte in der Zusammenarbeit zwischen abgebenden 
Stellen und Bundesarchiv sonst zu befürchtende Kostenstei-
gerungen vermieden werden können. 



Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

121 (132) — 200 30 — Ar 1/87 
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An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines 
Gesetzes über die Sicherung und Nutzung von Archivgut des Bundes (Bundes-
archivgesetz — BArchG) mit Begründung (Anlage 1) und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister des Innern. 

Der Bundesrat hat in seiner 577. Sitzung am 5. Juni 1987 gemäß Artikel 76 Abs. 2 
des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf, wie aus Anlage 2 ersicht-
lich, Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in 
der als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 

Kohl 
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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes über die Sicherung und Nutzung von Archivgut des 
Bundes (Bundesarchivgesetz — BArchG) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

§1 

Das Archivgut des Bundes ist durch das Bundes-
archiv auf Dauer zu sichern, nutzbar zu machen 
und wissenschaftlich zu verwerten. 

§2 

(1) Die Verfassungsorgane, Behörden und Ge-
richte des Bundes, die bundesunmittelbaren Kör-
perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts und die sonstigen Stellen des Bundes 
haben alle Unterlagen, die sie zur Erfüllung ihrer 
amtlichen Aufgaben einschließlich der Wahrung 
der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland 
oder eines ihrer Länder nicht mehr benötigen, dem 
Bundesarchiv oder in Fällen des Absatzes 2 dem 
zuständigen Landesarchiv zur Übernahme anzubie-
ten und, wenn es sich um Unterlagen von bleiben-
dem Wert im Sinne des § 3 handelt, als Archivgut 
des Bundes zu übergeben. Die gesetzgebenden Kör-
perschaften entscheiden in eigener Zuständigkeit, 
ob Unterlagen anzubieten und zu übergeben sind. 
Von der Anbietungspflicht ausgenommen sind Un-
terlagen, deren Offenbarung gegen das Brief-, Post-
oder Fernmeldegeheimnis verstoßen würde. 
Rechtsvorschriften des Bundes, durch die anderen 
Stellen Aufgaben nach § 1 übertragen sind, bleiben 
unberührt. 

(2) Unterlagen von nachgeordneten Stellen des 
Bundes, deren örtliche Zuständigkeit sich nicht auf 
den gesamten Geltungsbereich dieses Gesetzes er-
streckt, sind mit Zustimmung der zuständigen ober-
sten Bundesbehörde dem zuständigen Landesar-
chiv anzubieten und zu übergeben, wenn die Wah-
rung schutzwürdiger Belange Dritter im Sinne des 
Absatzes 3 und der §§ 4 und 5 sichergestellt ist. Die 
zuständige oberste Bundesbehörde kann solche Un-
terlagen dem Bundesarchiv anbieten und überge-
ben, sofern hierfür ein begründetes Interesse des 
Bundes vorliegt. 

(3) Anzubieten und zu übergeben sind auch Un-
terlagen, die 

1. dem § 30 der Abgabenordnung, dem § 35 des Er-
sten Buches Sozialgesetzbuch, dem § 32 des Ge-
setzes über die Deutsche Bundesbank oder dem 
§ 9 des Gesetzes über das Kreditwesen unterlie-
gen, oder 

2. a) anderen als den in Nummer 1 genannten 
Rechtsvorschriften des Bundes über Geheim-
haltung unterliegen, oder 

b) nach Rechtsvorschriften des Bundes ganz 
oder teilweise vernichtet werden müßten 
oder könnten, 

wenn sie anonymisiert werden; wird durch eine 
Anonymisierung der Wert der Unterlagen im 
Sinne von § 3 beeinträchtigt, so sind sie unverän-
dert anzubieten und zu übergeben, wenn die 
schutzwürdigen Belange Betroffener durch an-
dere Maßnahmen angemessen berücksichtigt 
werden können. 

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 müssen die erfor-
derlichen Maßnahmen bei der Übergabe durchge-
führt sein. Sie dürfen von dem Archiv nur geändert 
werden, wenn die Stelle, bei der das Archivgut ent-
standen ist, in die Änderung eingewilligt hat und 
schutzwürdige Belange Betroffener weiterhin nicht 
beeinträchtigt werden. 

(4) Soweit gleichförmigen Unterlagen, die in gro-
ßer Zahl anfallen, bleibender Wert im Sinne des § 3 
zukommt, sind Art und Umfang der dem Bundesar-
chiv zu übergebenden Unterlagen durch Vereinba-
rung mit den in Absatz 1 bezeichneten Stellen 
vorab im Grundsatz festzulegen. Bei maschinell les-
baren Datenträgern ist zusätzlich die Form der 
Übermittlung der Daten zu vereinbaren; sie hat den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik zu ent-
sprechen. Werden solche Unterlagen, die dem Bun-
desarchiv angeboten worden sind, nicht innerhalb 
von vier Monaten übernommen, ist die anbietende 
Stelle zu einer weiteren Aufbewahrung der Unterla-
gen nicht verpflichtet. 

(5) Unterlagen von offensichtlich geringer Bedeu-
tung sind nicht anzubieten. 

(6) Unterlagen im Sinne dieses Gesetzes sind Ak-
ten, Schriftstücke, Karten, Pläne sowie Träger von 
Daten-, Bild-, Film-, Ton- und sonstigen Aufzeich-
nungen, die bei den in Absatz 1 genannten Stellen 
des Bundes, bei Stellen der Besatzungszonen, des 
Deutschen Reiches oder des Deutschen Bundes er-
wachsen oder in deren Eigentum übergegangen 
oder diesen zur Nutzung überlassen worden sind. 

(7) Das Bundesarchiv berät die in Absatz 1 be-
zeichneten Stellen des Bundes bei der Verwaltung 
ihrer Unterlagen. 

§3 

Das Bundesarchiv entscheidet im Benehmen mit 
der anbietenden Stelle, ob den Unterlagen bleiben-
der Wert für die Erforschung oder das Verständnis 
der deutschen Geschichte, die Sicherung berechtig-
ter Belange der Bürger oder die Bereitstellung von 
Informationen für Gesetzgebung, Verwaltung oder 
Rechtsprechung zukommt. 
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§4 

(1) Rechtsansprüche Betroffener auf Vernichtung 
der sie betreffenden personenbezogenen Angaben 
bleiben unberührt. Bestreitet ein Betroffener die 
Richtigkeit personenbezogener Angaben, sind diese 
zu anonymisieren; das Bundesarchiv kann jedoch 
verlangen, daß an die Stelle der Anonymisierung 
eine Darstellung des Betroffenen tritt, soweit da-
durch dessen schutzwürdige Belange angemessen 
berücksichtigt werden. 

(2) Die Vorschriften des Bundesdatenschutzgeset-
zes über das Auskunftsrecht des Betroffenen blei-
ben unberührt. Sie sind sinngemäß auch auf Ar-
chivgut anzuwenden, das nicht in Dateien gespei-
chert ist. 

§5 

(1) Das Recht, Archivgut des Bundes aus einer 
mehr als 30 Jahre zurückliegenden Zeit zu nutzen, 
steht jedermann auf Antrag zu amtlichen, wissen-
schaftlichen oder publizistischen Zwecken oder zur 
Wahrnehmung berechtigter persönlicher Belange 
zu, soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes 
bestimmt ist. Waren Unterlagen des Bundes den in 
§ 2 Abs. 3 Nr. 1 genannten Geheimhaltungsvor-
schriften unterworfen, dürfen sie als Archivgut des 
Bundes erst 60 Jahre nach ihrer Entstehung be-
nutzt werden. Weitergehende gesetzliche Rechte 
und besondere Vereinbarungen zugunsten von Ei-
gentümern privaten Archivguts bleiben unberührt. 

(2) Archivgut des Bundes, das sich auf natürliche 
Personen bezieht, darf erst 30 Jahre nach dem Tode 
der Betroffenen durch Dritte benutzt werden. Ist 
das Todesjahr nicht oder nur mit unvertretbarem 
Aufwand festzustellen, endet die Schutzfrist 120 
Jahre nach der Geburt des Betroffenen. 

(3) Die Schutzfristen der Absätze 1 und 2 gelten 
nicht für solche Unterlagen, die bereits bei ihrer 
Entstehung zur Veröffentlichung bestimmt waren. 

(4) Die Schutzfrist nach Absatz 1 Satz 1 kann ver-
kürzt werden, soweit Absatz 5 dem nicht entgegen-
steht. Archivgut im Sinne von Absatz 2 darf vor Be-
ginn oder Ablauf der Schutzfrist ohne Einwilligung 
des Betroffenen nur benutzt werden, wenn die Be-
nutzung für ein wissenschaftliches Forschungsvor-
haben oder zur Wahrnehmung berechtigter persön-
licher Belange erfolgt und die Unterlagen anonymi-
siert oder die schutzwürdigen Belange Betroffener 
durch andere Maßnahmen angemessen berücksich-
tigt werden. Die Schutzfristen nach Absatz 1 kön-
nen um höchstens 30 Jahre verlängert werden, so-
weit dies im öffentlichen Interesse liegt. Ist das Ar-
chivgut bei einer in § 2 Abs. 1 genannten Stelle des 
Bundes entstanden, bedarf die Verkürzung oder 
Verlängerung der Schutzfristen der Einwilligung 
dieser Stelle. 

(5) Die Benutzung ist nicht zulässig, soweit 

1. Grund zu der Annahme besteht, daß das Wohl 
der Bundesrepublik Deutschland oder eines ih-
rer Länder gefährdet würde, oder 

2. schutzwürdige Belange Dritter entgegenstehen, 
oder 

3. der Erhaltungszustand des Archivguts gefährdet 
würde, oder 

4. ein nicht vertretbarer Verwaltungsaufwand ent-
stehen würde, oder 

5. die Geheimhaltungspflicht nach § 203 Abs. 1 
oder 3 des Strafgesetzbuches oder anderen 
Rechtsvorschriften des Bundes über Geheimhal-
tung verletzt würde. 

(6) Die Benutzung von Unterlagen, die der Ge-
heimhaltungspflicht nach § 203 Abs. 1 oder 3 des 
Strafgesetzbuches unterlegen haben, kann einge-
schränkt oder versagt werden, soweit dies zur Wah-
rung schutzwürdiger Belange Betroffener erforder-
lich ist. 

(7) Bei der Benutzung von Unterlagen, die älter 
als 30 Jahre sind und noch der Verfügungsgewalt 
der in § 2 Abs. 1 bezeichneten Stellen unterliegen, 
sind die Absätze 1 bis 6 entsprechend anzuwenden. 
Dies gilt nicht für Unterlagen, die nach § 2 Abs. 3 bis 
5 nicht vom Bundesarchiv übernommen werden. 

(8) Für Stellen, bei denen das Archivgut entstan-
den ist, gelten die Schutzfristen der Absätze 1, 2 und 
4 nur, wenn und soweit die Unterlagen bei ihnen 
hätten gesperrt oder vernichtet werden müssen. 

(9) Die Verknüpfung personenbezogener Daten 
ist nur zulässig, wenn schutzwürdige Belange Be-
troffener nicht beeinträchtigt werden. 

§6 

Der Bundesminister des Innern wird ermächtigt, 
durch Rechtsordnung 

1. die Benutzung von Archivgut beim Bundesar-
chiv zu regeln und 

2. Vorschriften über Gebühren und Auslagen für 
die Benutzung zu erlassen. 

Rechtsverordnungen nach Nummer 1 ergehen im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister der Vertei-
digung. Die Gebühren sind unter Berücksichtigung 
des Benutzungszwecks nach dem Personal- und 
Sachaufwand, den die Benutzung dem Bundesar-
chiv verursacht, zu bestimmen. 

§7 

Die Bundesregierung kann dem Bundesarchiv 
andere als in diesem Gesetz oder in anderen Geset-
zen genannte Aufgaben des Bundes übertragen, die 
in sachlichem Zusammenhang mit dem Archivwe-
sen des Bundes oder der Erforschung der deut-
schen Geschichte stehen. 

§8 

Unterlagen, die dem Steuergeheimnis nach § 30 
der Abgabenordnung unterliegende Angaben über 
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Verhältnisse eines anderen oder fremde Betriebs-
oder Geschäftsgeheimnisse enthalten, dürfen auch 
von anderen als in § 2 Abs. 1 genannten öffentlichen 
Stellen den zuständigen öffentlichen Archiven zum 
Zwecke der Archivierung angeboten und übergeben 
werden. Auf die Nutzung der Unterlagen sind dieje-
nigen Bestimmungen dieses Gesetzes sinngemäß 
anzuwenden, die für Unterlagen im Sinne des § 2 
Abs. 3 Nr. 1 gelten. 

§9 

Amtsträger und für den öffentlichen Dienst be-
sonders Verpflichtete in öffentlichen Archiven un-
terliegen allen für die Bediensteten der abgebenden 
Stellen geltenden Geheimhaltungsvorschriften, ins-
besondere § 30 der Abgabenordnung, § 355 des 
Strafgesetzbuches, § 32 des Gesetzes über die Deut-
sche Bundesbank und § 9 des Gesetzes über das 
Kreditwesen. 

§ 10 

Das Zehnte Buch Sozialgesetzbuch (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 18. August 1980, BGBl. I S. 1469), zu-
letzt geändert durch ... wird wie folgt geändert: 

1. § 71 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „Mittei-
lungspflichten" durch das Wort „Pflichten" 
ersetzt. 

b) Dem Absatz 1 wird folgender Satz 2 ange-
fügt: 

„Eine Offenbarung personenbezogener Da-
ten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist für 
die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten zur 
Sicherung und Nutzung von Archivgut nach 
den §§ 2 und 5 des Bundesarchivgesetzes 
oder entsprechenden gesetzlichen Vorschrif-
ten der Länder." 

2. § 76 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Absatz 1 gilt nicht 

1. im Rahmen des § 69 Abs. 1 Nr. 1 für perso-
nenbezogene Daten, die im Zusammenhang 
mit einer Begutachtung wegen der Erbrin-
gung von Sozialleistungen oder wegen der 
Ausstellung einer Bescheinigung zugänglich 
gemacht worden sind, es sei denn, daß der 
Betroffene der Offenbarung widerspricht, 

2. im Rahmen des § 71 Abs. 1 Satz 2." 

§ 11 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land 
Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses 
Gesetzes erlassen werden, gelten im Land Berlin 
nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes. 

§ 12 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft. 
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Begründung 

Allgemeines 

Die in Archiven verwahrten historischen Quellen 
liefern die Grundlage für die Erforschung der Ge-
schichte; derart unvergleichlich wertvolles Kultur-
gut gegen Vernichtung, Zersplitterung oder Verun-
treuung zu schützen und daraus Erkenntnisse zu 
gewinnen, die das Verständnis des Bürgers für die 
Vergangenheit und Gegenwart fördern, ist eine Auf-
gabe von hohem staatspolitischen Rang: Archive 
sind das „Gedächtnis des Staates" (Novalis). Sie die-
nen nicht länger der Abstützung von Herrschafts-  
und Besitzansprüchen, sondern erfüllen für den 

Bürger demokratischer Staaten eine Vielzahl von 
unterschiedlichen Funktionen, die sich erstrecken 
von der historisch-wissenschaftlichen Forschung 
bis hin zu den Nachweisen von personenbezogenen 
Daten, z. B. über Renten-, Pensions-, Wiedergutma-
chung,- und Lastenausgleichsansprüche. 

In ihren Archiven spiegelt sich das Schicksal der 
Nationen. Der heutige Kulturstaat kann ohne Ar-
chive seinem politischen Bildungsauftrag nicht 
nachkommen. Die Archive liefern Materialien für 
eine objektive und informative politische Bildungs-
arbeit, die alle Bevölkerungskreise erreichen soll. 
Die großen historischen Ausstellungen, aber auch 
die zahllosen Bemühungen um die Darstellung der 
Heimat- und Lokalgeschichte lassen erkennen, von 
welch hohem Wert das in den Archiven bewahrte 
Material für die Unterrichtung der Staatsbürger 
über die Entwicklung der Gemeinwesen ist, für die 
sie Verantwortung tragen. 

Schon aus diesen Überlegungen folgt, daß das Ar-
chivwesen in seinen Grundzügen vom Gesetzgeber 
selbst geregelt werden sollte. Die gleiche Schlußfol-
gerung hat die große Mehrheit der europäischen 
wie außereuropäischen Staaten mit entsprechender 
rechtsstaatlicher und kultureller Tradition schon 
früher gezogen und das Archivwesen auf gesetzli-
che Grundlagen gestellt. Als jüngstes Beispiel ist 
das französische Archivgesetz vom 3. Januar 1979 
zu nennen. 

Die gesetzliche Fundierung des deutschen Archiv-
wesens bahnt sich erst in neuerer Zeit an. Einzelne 
Länder der Bundesrepublik Deutschland haben be-
reits ein Archivgesetz oder bereiten solche Gesetze 
vor. Auch für den Bereich des Bundes erweist es 
sich nun als unumgänglich, ein Mindestmaß an ge-
setzlicher Regelung für das Archivwesen vorzuse-
hen. Der Beschluß der Bundesregierung vom 
24. März 1950, mit dem die Aufgaben des Bundesar-
chivs festgelegt wurden, genügt heutigen Anforde-
rungen nicht mehr. Diese Auffassung wird durch 
Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 15. De-
zember 1983 (1 BvR 209/83 u. a.) bestätigt. 

Von diesen Erwägungen abgesehen, sind es vor al-
lem vier Gründe, die für eine gesetzliche Regelung 
sprechen: 

1. Es muß sichergestellt werden, daß alle bei den 
Verfassungsorganen und Dienststellen des Bun-
des anfallenden historisch bedeutsamen Archi-
valien vor unkontrollierter Vernichtung oder 
Zersplitterung bewahrt werden. 

2. Es ist an der Zeit, das schon in der Französi-
schen Revolution postulierte und anerkannte 
Recht des Bürgers auf Einsichtnahme in Archi-
valien amtlichen Ursprungs und die Betätigung 
dieses Rechts für den Bereich des Bundes 
rechtsverbindlich zu gewährleisten. 

3. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es er-
forderlich, die Stellung und Aufgaben der staat-
lichen Archive als Teil der öffentlichen Verwal-
tung gesetzlich zu beschreiben (vgl. auch den 
Zweiten, Vierten und Fünften Tätigkeitsbericht 
des Bundesbeauftragten für den Datenschutz — 
Bundestags-Drucksachen 8/3570 S. 14 f., 9/1243 
S. 50 f. und 9/2386 S. 43 f.). Für den Bereich des 
Bundes kommt es vor allem darauf an, in Bezug 
auf personenbezogene Unterlagen bereichsspe-
zifische Regelungen zur Ergänzung des Daten-
schutzrechts zu treffen, welche die archivfachli-
chen Belange und das Nutzungsrecht des Bür-
gers angemessen berücksichtigen, ohne die 
schutzwürdigen Interessen der Betroffenen zu 
beeinträchtigen. Hierzu bedarf es „einer verfas-
sungsgemäßen gesetzlichen Grundlage, die dem 
rechtsstaatlichen Gebot der Normenklarheit 
entsprechen muß" (s. Leitsatz 2 des Urteils des 
Bundesverfassungsgerichtes vom 15. Dezember 
1983). 

4. Darüber hinaus sind Geheimhaltungsvorschrif-
ten, die nicht nur einer Nutzung einschlägiger 
Unterlagen im Archiv, sondern bereits einer Ab-
gabe an öffentliche Archive (Bundesarchiv, Lan-
desarchive, Archive von Kommunalverbänden, 
Kommunen und anderen öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften) entgegenstehen, in mehreren 
Bundesgesetzen vorhanden. In diesen Fällen ist 
unabhängig davon, ob das Bundesarchiv oder 
ein anderes öffentliches Archiv zuständig ist, 
durch Bundesgesetz dafür Sorge zu tragen, daß 
ein sachgerechtes Verhältnis von Nutzungsrecht 
und Persönlichkeitsschutz gewährleistet wird. 

Es ist darüber hinaus nur folgerichtig, in für jeder-
mann einsichtiger Weise klarzustellen, welche Un-
terlagen von diesem Gesetz erfaßt werden und wel-
che Stelle für das Archivgut des Bundes verant-
wortlich ist. Das Bundesarchiv steht in der Nach-
folge des Reichsarchivs, das als einziges Archiv des 
Deutschen Reiches 1919 gegründet wurde. Auch 
wenn das Reichsarchiv ebensowenig wie das Bun-
desarchiv als das deutsche Nationalarchiv angese-
hen werden konnte, so oblag ihm immerhin neben 
der Verwaltung des gesamten Urkunden- und Ak-
tenmaterials des alten Heeres (seit 1867) und der 
Reichsbehörden auch die Betreuung der Archive 
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des Reichskammergerichts, des Deutschen Bundes 
und der Frankfurter Provisorischen Reichsgewalt 
von 1848/49 — ein Auftrag, der heute für den Be-
reich der Bundesrepublik Deutschland einschließ-
lich des Landes Berlin vom Bundesarchiv weiterge-
führt wird. 

Zusätzliche Kosten entstehen durch dieses Gesetz 
nicht. Archivfachliche Gesichtspunkte sprechen 
eher dafür, daß mit Hilfe dieses Gesetzes die Zu-
sammenarbeit zwischen abgebenden Stellen und 
Bundesarchiv wirksam rationalisiert wird. Sonst zu 
befürchtende Kostensteigerungen können damit 
vermieden werden. 

Zu § 1 

Das Gesetz soll das Archivgut des Bundes sichern 
und rechtlich befriedigende Möglichkeiten schaf-
fen, dieses Archivgut zu nutzen. In Ergänzung des 
allgemeinen Datenschutzrechts ist eine bereichs-
spezifische gesetzliche Regelung für das Archivwe-
sen des Bundes und die dafür zuständige Fachbe-
hörde, das Bundesarchiv, erforderlich. Unter den 
Begriff der „Sicherung" fallen nicht nur Maßnah-
men gegen Zersplitterung oder Veruntreuung von 
Unterlagen des Bundes, die konservatorische und 
restauratorische Aufbereitung des Archivguts des 
Bundes, sondern auch der Schutz gegen unbefugte 
Benutzung (vgl. § 5). In diesem Zusammenhang war 
auch zu prüfen, ob ein besonderes Archivgeheimnis 
gesetzlich zu verankern ist. Dafür gibt es keinen 
hinreichenden Grund, da alle Bediensteten des 
Bundesarchivs den beamten- bzw. tarifrechtlichen 
sowie den strafrechtlichen Vorschriften über die 
Amtsverschwiegenheit unterworfen sind. 

Die öffentliche Nutzung soll nicht nur durch histo-
risch-wissenschaftliche Forschung erfolgen, son-
dern weiten Bereichen politischer Bildungsarbeit 
dienen, um das Verständnis breiter Bevölkerungs-
kreise für die deutsche Geschichte zu fördern. Dar-
über hinaus dient das Archivgut der Sicherung be-
rechtigter Belange des Bürgers und der Bereitstel-
lung von Informationen für Gesetzgebung, Verwal-
tung und Rechtsprechung. 

Das Bundesarchiv sichert und verwahrt das Archiv-
gut des Bundes auf Dauer und erschließt es für die 
verschiedenen Nutzungszwecke. Dazu gehört auch 
die wissenschaftliche Tätigkeit des Bundesarchivs 
selbst, die dazu beiträgt, die Politik früherer Regie-
rungen des Deutschen Reiches und der Bundesre-
publik Deutschland zum Beispiel durch die fortlau-
fende Edition besonders wichtiger Dokumente oder 
durch Ausstellungen übersichtlich und für die All-
gemeinheit verständlich darzustellen. Damit erfüllt 
das Bundesarchiv eine Aufgabe von staatspoliti-
scher Bedeutung und fördert das Verständnis der 
Bürger für die freiheitlich-demokratische Entwick-
lung in Deutschland. Diese wissenschaftliche Tätig-
keit des Bundesarchivs stellt keine Privilegierung 
gegenüber anderen Einrichtungen der Forschung 
oder einzelnen Forschern dar. 

Zu § 2 

Zu Absatz 1 

Die Bestimmung soll sicherstellen, daß keinerlei 
amtliche Unterlagen des Bundes, die von bleiben-
dem Wert für die deutsche Geschichte sind, unkon-
trolliert vernichtet oder zersplittert werden. Des-
halb sollen alle Stellen des Bundes einschließlich 
der Verfassungsorgane und der Selbstverwaltungs-
körperschaften, sofern und soweit letztere für Ge-
genstände der bundeseigenen Verwaltung zustän-
dig sind, der Verpflichtung unterliegen, Unterlagen, 
die sie zur Erfüllung ihrer amtlichen Aufgaben 
nicht mehr benötigen, dem Bundesarchiv anzubie-
ten und, wenn es sich um Unterlagen von bleiben-
dem Wert im Sinne von § 3 handelt, zu übergeben. 
Damit werden diese Unterlagen zu Archivgut. 

Zur Erfüllung amtlicher Aufgaben gehört auch die 
Wahrung der Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland oder ihrer Länder. Soweit Stellen des 
Bundes gewerbliche Tätigkeiten ausüben, also 
keine amtlichen Aufgaben erfüllen, sollen sie von 
dieser Vorschrift nicht erfaßt werden. 

Auf die Festlegung einer Frist für die Anbietung 
und Übergabe nicht mehr benötigter Unterlagen 
muß verzichtet werden, weil die Dauer, für die amt-
liche Unterlagen in einzelnen Ressorts — insge-
samt oder teilweise — für die Erfüllung amtlicher 
Aufgaben gebraucht werden, stark differiert. So be-
nötigt vor allem das Auswärtige Amt seine Unterla-
gen für eine erheblich längere Zeit als andere Stel-
len des Bundes, um seine Aufgaben sachgerecht 
wahrnehmen zu können. Es hat sich gezeigt, daß 
Unterlagen auch aus einer sehr weit zurückliegen-
den Zeit noch von aktuellem Bezug sind und des-
halb im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes 
verfügbar bleiben müssen. Es unterliegt der Res-
sortverantwortung festzulegen, wann solche Unter-
lagen dem Bundesarchiv anzubieten sind. Es kann 
auch der Fall eintreten, daß bei Sicherheitsbehör-
den Gruppen von Unterlagen erst zu einem ver-
gleichsweise späten Zeitpunkt dem Bundesarchiv 
angeboten werden können, damit die Funktionsfä-
higkeit der abgebenden Stellen nicht leidet. Eine 
generelle Freistellung hinsichtlich der Entschei-
dung, ob Unterlagen dem Bundesarchiv zur Über-
nahme anzubieten sind, um dem Gesetzeszweck ge-
recht zu werden, ist nur für die gesetzgebenden 
Körperschaften vorgesehen. Das Anbietungs- und 
Übergabeverfahren bedarf gesetzlicher Regelung 
nur insoweit, als dies aus persönlichkeitsschutz-
rechtlicher oder technischer Sicht zwingend gebo-
ten ist (vgl. Absätze 3 und 4). 

Der vorletzte Satz dieses Absatzes soll klarstellen, 
daß Grundrechte aus Artikel 10 GG durch dieses 
Gesetz nicht eingeschränkt werden. Zur Vermei-
dung von Mißverständnissen muß jedoch auch un-
terstrichen werden, daß an Stellen des Bundes oder 
andere Empfänger gerichtete und von diesen geöff-
nete Briefe nicht mehr dem besonderen Schutz des 
Artikels 10 GG unterliegen. 

Die Anbietungs- und Übergabepflicht soll ferner 
nicht bestehen, soweit und solange anderen Stellen 
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des Bundes als dem Bundesarchiv die Verwaltung 
von Archivalien als amtliche Aufgabe gesetzlich 
übertragen ist (vgl. Gesetz zur Errichtung einer 
Stiftung „Preußischer Kulturbesitz" und zur Über-
tragung von Vermögenswerten des ehemaligen 
Landes Preußen auf die Stiftung vom 25. Juli 1957 
— BGBl. I S. 841 — und Gesetz über die Errichtung 
einer Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus vom 
24. November 1978 — BGBl. I S. 1821). 

Zu Absatz 2 

Die seit fast 50 Jahren geübte Praxis, den Landesar-
chiven die amtlichen Unterlagen der Mittel- und 
Unterbehörden des Reiches bzw. des Bundes zu 
überlassen, hat sich als fachlich sinnvoll erwiesen. 
Auf diese Weise ist den Belangen der regional- und 
lokalgeschichtlichen Forschung in besonderer 
Weise Rechnung getragen. Zuständiges Landesar-
chiv ist in der Regel das Archiv, in dessen Bereich 
die nachgeordnete Stelle des Bundes ihren Sitz hat. 
Das Einvernehmen mit der jeweils betroffenen 
obersten Bundesbehörde ist jedoch erforderlich, da-
mit diese einer Abgabe widersprechen und auf eine 
Übernahme bestimmter Unterlagen von bleiben-
dem Wert durch das Bundesarchiv hinwirken kann, 
sofern und soweit besondere Interessen zu wahren 
sind; dies dürfte in erster Linie für den Geschäfts-
bereich des Bundesministers der Verteidigung gel-
ten. Aus Gründen der Rechtssicherheit ist die Über-
nahme solcher Unterlagen durch die Landesarchive 
an die Voraussetzung zu binden, daß schutzwürdige 
Belange Dritter im Sinne des Absatzes 3 sowie der 
§§ 4 und 5 sichergestellt sind. 

Zu Absatz 3 

Die hier genannten Unterlagen haben häufig — vor 
allem aus sozialhistorischer Sicht — eine erhebli-
che wissenschaftliche Bedeutung. Daher sollen 
auch sie der Anbietungspflicht unterliegen. 

Die vorgesehene Regelung berücksichtigt in erster 
Linie Erfordernisse der Rechtssicherheit und des 
Perönlichkeitsschutzes. Nach anderen Rechtsvor-
schriften des Bundes, insbesondere nach § 14 Abs. 3 
des Bundesdatenschutzgesetzes, können oder, z. B. 
nach § 84 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch, 
müssen bestimmte — vorwiegend personenbezo-
gene — Unterlagen vernichtet werden, wenn ihre 
Kenntnis zur rechtmäßigen Erfüllung von Verwal-
tungsaufgaben nicht mehr erforderlich ist. Solche 
Vorschriften werden historischen und archivfachli-
chen Belangen häufig nicht gerecht. 

Außer den in Nummer 1 genannten gibt es weitere 
Rechtsvorschriften des Bundes über Geheimhal-
tung, die dem Interesse der Forschung entgegenste-
hen, obwohl eine Beeinträchtigung schutzwürdiger 
Belange Betroffener der Sache nach ausgeschlos-
sen werden könnte. Die Vorschrift soll das Problem 
sachgerecht lösen: 

1. Rechtsvorschriften, die — wie das Bundesstati-
stikgesetz — präzise Regelungen enthalten, un-
ter welchen Umständen eine Beeinträchtigung 

schutzwürdiger Belange Betroffener ausge-
schlossen werden kann, werden durch diese Vor-
schrift nicht berührt. Da nach dem Bundesstati-
stikgesetz anonymisierte Einzelangaben überge-
ben werden dürfen, ist festzustellen, daß sich für 
den Bereich der statistischen Unterlagen ledig-
lich insoweit eine Änderung ergibt, als künftig 
solche Unterlagen dem Bundesarchiv zu überge-
ben sind, sofern ihnen bleibender Wert im Sinne 
von § 3 zukommt. 

2. Unterlagen, die Privat- oder Berufsgeheimnisse 
(z. B. von Ärzten oder bei der Drogenberatung) 
enthalten, deren Verletzung nach § 203 StGB be-
straft wird, sollen dem Bundesarchiv übergeben 
werden, wenn eine Beeinträchtigung der ge-
schützten Geheimnisse oder anderer schutzwür-
diger Belange Dritter ausgeschlossen werden 
kann (vgl. auch die Begründung zu § 5 Abs. 6). 

3. Grundsätzlich kann der Zielkonflikt zwischen 
den schutzwürdigen Belangen betroffener na-
türlicher oder juristischer Personen und den In-
teressen der historischen Forschung in vielen 
Fällen durch eine Anomysierung personenbezo-
gener Daten oder auf andere Weise entschärft 
bzw. gelöst werden. Dabei ist sowohl im Hinblick 
auf den bleibenden Wert der Unterlagen als 
auch im Hinblick auf den Verwaltungsaufwand 
der in Absatz 1 genannten Stellen der Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit der Mittel zu berück-
sichtigen. Ist eine Anomysierung nicht angemes-
sen, so kommen andere Maßnahmen (Vereinba-
rung besonderer Sperrfristen, Verbot der Benut-
zung in anderer als anonymisierter Form bei 
bestimmten Benutzungszwecken, Einwilligung 
Betroffener) in Betracht, um eine Übernahme 
der Unterlagen von bleibendem Wert durch das 
Bundesarchiv zu ermöglichen. 

Die Vorschrift, daß erforderliche Schutzmaßnah-
men spätestens bei der Übergabe durchgeführt sein 
müssen, soll die abgebende Stelle in die Verantwor-
tung für solche Maßnahmen einbeziehen. Bei der 
Übergabe von Unterlagen aus dem Bereich der So-
zialversicherung ist hinsichtlich der Kosten § 30 
Abs. 2 Satz 1, 2. Halbsatz des Vierten Buches Sozial-
gesetzbuch zu beachten. Änderungen der Schutz-
maßnahmen sollen an die Einwilligung der Stelle 
gebunden sein, bei der das Archivgut entstanden 
ist. 

Die Abgabe von Verschlußsachen an das Bundesar-
chiv bedarf einer besonderen gesetzlichen Rege-
lung nicht, zumal die Verschlußsachenanweisung 
schon jetzt die Abgabe von Unterlagen mit VS-Gra-
den, gegebenenfalls nach entsprechender Herabstu-
fung, an das Bundesarchiv zuläßt. 

Zu Absatz 4 

Aus wirtschaftlichen, rechtlichen, technischen und 
arbeitsökonomischen Überlegungen ist es erforder-
lich, bei gleichförmigen Unterlagen — insbesondere 
bei Dateien, die ständigen Veränderungen unterlie-
gen — möglichst frühzeitig und pauschal festzule-
gen, welche Unterlagen von bleibendem Wert als 
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potentielles Archivgut anzusehen sind. Zugleich soll 
vermieden werden, daß die Vernichtung der nicht 
dem Bundesarchiv zu übergebenden Unterlagen 
verzögert wird, zumal in vielen Fällen massenhaft 
gleichförmigen Unterlagen nur exemplarisch blei-
bender Wert zukommen wird. Im Unterschied zu 
der allgemeinen Vorschrift des § 3, die dem Bundes-
archiv die abschließende Entscheidung über die 
Feststellung des bleibenden Wertes von Unterlagen 
des Bundes zuspricht, ist hier das Einvernehmen 
mit der abgebenden Stelle durch Vereinbarung vor-
gesehen. 

Um die ordnungsgemäße Übergabe von Daten auf 
maschinell lesbaren Datenträgern an das Bundes-
archiv und für die richtige Wiedergabe dieser Daten 
bei der Lesbarmachung im Bundesarchiv zu ge-
währleisten, sollen die erforderlichen technisch-or-
ganisatorischen Festlegungen zwischen den Betei-
ligten zuvor vereinbart worden sein. Dabei sollen 
die allgemein anerkannten Regeln der Technik be-
achtet werden; in Betracht kommen insbesondere 
die in den Datenübermittlungs-Grundsätzen vom 
10. Februar 1981 (GMBl S. 67) dargestellten Min-
destanforderungen und die hierzu angeführten 
technischen Normen. 

Aus wirtschaftlichen Erfordernissen ist es geboten, 
die für die Übergabe gleichförmiger, in großer Zahl 
anfallender Unterlagen notwendigen Voraussetzun-
gen so rasch wie möglich zu schaffen. 

Zu Absatz 5 

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung sollen 
alle Unterlagen von der Anbietungspflicht ausge-
nommen sein, bei denen wegen ihrer geringen Be-
deutung von vornherein feststeht, daß sie nicht von 
bleibendem Wert sind. Hierbei ist nicht nur an die 
sogenannten Weglegesachen zu denken, sondern 
auch an jene Unterlagen, die trotz ihres offensicht-
lich historisch geringen Wertes aus rechtlichen 
Gründen für eine vergleichsweise längere Zeit auf-
gehoben werden müssen, z. B. Rechnungsunterla-
gen, Bankauszüge, Lieferscheine usw. Da derartige 
Unterlagen länger als Weglegesachen aufzubewah-
ren sind, wurde auf die Festlegung einer bestimm-
ten Frist verzichtet, vielmehr auf die inhaltliche Be-
deutung der Unterlagen abgestellt. 

Zu Absatz 6 

Die Begriffsbestimmung verdeutlicht, daß nicht nur 
herkömmlich geschriebene Dokumente zur Über-
nahme in das Bundesarchiv bestimmt sind, sondern 
auch alle historisch wertvollen Unterlagen, die ihrer 
Natur nach nicht in Bibliotheken oder Museen ver-
wahrt werden. Hervorzuheben ist die Einbeziehung 
von Aufzeichnungen auf Datenträgern. Dabei sind 
Daten nach DIN 44 300 (Informationsverarbeitung; 
Begriffe) Zeichen oder kontinuierliche Funktionen, 
die auf Grund von bekannten oder unterstellten Ab-
machungen und vorrangig zum Zwecke der Verar-
beitung Information darstellen. Datenträger ist das 
Mittel, auf dem Daten aufbewahrt werden können. 

Eine vollständige Aufzählung aller Informationsträ-
ger ist nicht sinnvoll, da sich die Formen der Infor-
mationsverarbeitung und damit der Informations-
träger ständig geändert haben und ändern werden. 

Die Vorschrift soll ferner klarstellen, daß Unterla-
gen der Besatzungszonen, des Deutschen Reiches 
(1867/1871 bis 1945) und des Deutschen Bundes 
(1815 bis 1866) ebenfalls unter das Gesetz fallen, 
sofern sie sich auf dem Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland einschließlich des Landes Berlin befin-
den bzw. im Zuge von Rückführungsmaßnahmen 
dorthin gelangen. Die Eigentumsverhältnisse an 
Archivalien des Heiligen Römischen Reiches Deut-
scher Nation (bis 1806) bleiben unberührt. 

Eine ausdrückliche Vorschrift über privatdienstli-
che Aufzeichnungen von Beamten und Angestellten 
des Bundes ist nicht erforderlich, da § 61 Abs. 3 
Bundesbeamtengesetz und § 9 Abs. 3 und 4 BAT ar-
chivfachlichen Gesichtspunkten voll Rechnung tra-
gen. 

Die Überlassung von Unterlagen an das Bundesar-
chiv kann auch durch öffentlich- oder privatrechtli-
chen Vertrag erfolgen; dies bietet sich in mehr-
facher Hinsicht an. Zum einen ist sicherzustellen, 
daß auch Unterlagen von bleibendem Wert, die bei 
Stellen entstanden sind, die durch öffentlich-rechtli-
chen Vertrag unter Beteiligung des Bundes errich-
tet wurden, vom Bundesarchiv übernommen wer-
den können. Aus fachlicher Sicht bedeutsamer ist 
die Möglichkeit, wertvolle Unterlagen privater Her-
kunft mit gesamtstaatlicher Bedeutung (Verbands-
schriftgut, nachgelassene Papiere zeitgeschichtlich 
hervorragender Persönlichkeiten) für die For-
schung zu sichern. Die Bereitschaft von Eigentü-
mern (z. B. auch Bundesministern), wertvolle Unter-
lagen, die zur Ergänzung des Archivguts des Bun-
des geeignet sind, dem Bundesarchiv auf freiwilli-
ger Basis zu übereignen oder sie bei ihm zu depo-
nieren und nutzen zu lassen, sollte durch dieses 
Gesetz angeregt werden. Hier ist der privatrechtli-
che Vertrag die geeignete Rechtsgrundlage. 

Zu Absatz 7 

Vor allem aus Gründen der Verwaltungsrationali-
sierung soll das Bundesarchiv bei der Verwaltung 
von Schriftgut und sonstigen Informationsträgern 
der in Absatz 1 genannten Stellen des Bundes bera-
tend tätig sein. Die fachlich-methodische Einheit 
von Registratur und Archiv, die in Deutschland im 
19. Jahrhundert verlorenging, ist wiederherzustel-
len. Diese Forderung bedeutet vor allem, daß be-
reits in der laufenden Registratur archivfachliche 
Gesichtspunkte zu beachten sind. 

Art und Umfang der Beratungstätigkeit des Bun-
desarchivs bedürfen der gesetzlichen Regelung 
nicht. 

Zu §3 

Die Entscheidung, welchen Unterlagen bleibender 
Wert zukommt, soll das Bundesarchiv im Rahmen 
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seiner fachlichen Zuständigkeit treffen. Es soll sich 
dabei insbesondere auf die Erfahrungen der abge-
benden Stellen stützen, um alle Gesichtspunkte bei 
der Entscheidungsfindung berücksichtigen zu kön-
nen. Der Begriff „deutsche Geschichte" geht vom 
deutschen Volk in seiner Gesamtheit aus und be-
rücksichtigt die Belange aller wissenschaftlichen 
Disziplinen, ohne sich einseitig an zeitbedingten 
Forschungsschwerpunkten zu orientieren. 

Zu § 4 

Zu Absatz 1 

Rechtsansprüche des Betroffenen dürfen durch die 
Übernahme von Unterlagen in das Bundesarchiv 
nicht beeinträchtigt werden. Dabei ist jedoch zu be-
achten, daß die Vorschrift keinen Anspruch auf die 
Vernichtung von Unterlagen, sondern ausschließ-
lich von personenbezogenen Angaben vorsieht, der 
Rechtsanspruch also z. B. auch durch Anonymisie-
rung befriedigt werden kann. 

Die dem Bundesarchiv aufzugebende Pflicht zur 
Anonymisierung von Angaben, die der Betroffene 
als unrichtig bezeichnet, ist aus datenschutzrechtli-
cher Sicht geboten; ein förmliches Verfahren der 
Feststellung, ob die Behauptung der Unrichtigkeit 
zutrifft oder nicht, würde in der Regel einen zu gro-
ßen Verwaltungsaufwand verursachen. Auch aus 
diesem Grunde soll dem Bundesarchiv die Möglich-
keit gegeben werden, in den Fällen, in denen durch 
die Anonymisierung historisch wertvolle Angaben 
vernichtet würden, von dem Betroffenen eine Dar-
stellung aus seiner Sicht zu verlangen, soweit da-
durch dessen schutzwürdige Belange angemessen 
berücksichtigt werden. Dieses Verfahren erweitert 
auch die Quellenbasis für die Forschung, ist also 
hinsichtlich des Verwaltungsaufwandes insoweit 
vertretbar. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift soll klarstellen, daß das Auskunfts-
recht des Betroffenen nach dem Bundesdaten-
schutzgesetz durch die Übernahme von Dateien in 
das Bundesarchiv unberührt bleibt; dieses Recht 
soll ausdrücklich auch für solche ihn betreffenden 
Informationen gelten, die nicht in Dateien im Sinne 
des Bundesdatenschutzgesetzes, sondern in ande-
ren Gattungen von Archivgut enthalten sind, das 
sich auf natürliche Personen bezieht. 

Zu § 5 

Zu Absatz 1 

Das Recht auf Nutzung von Archivalien kommt in 
besonderem Maße den Wissenschaftlern zu, darf 
aber auch Publizisten und anderen einzelnen 
Staatsbürgern nicht vorenthalten werden. Es sollte 
in einem demokratischen Rechtsstaat, der sich zu-
gleich als Kultur- und Sozialstaat versteht, durch 
Gesetz gewährleistet werden, nicht zuletzt deshalb, 
weil im Zusammenhang damit auch seine Abgren

-

zung gegen die Rechte und schutzwürdigen Interes-
sen Dritter, insbesondere deren Recht auf „informa-
tionelle Selbstbestimmung" verbindlich geregelt 
werden kann. 

Die Sperrfrist von 30 Jahren wurde in Anlehnung 
an international übliche Regelungen gewählt. Sie 
entspricht auch § 80 der Gemeinsamen Geschäfts-
ordnung der Bundesministerien (GGO I) und reicht 
nach den bisher vorliegenden Erfahrungen aus, den 
notwendigen Schutz verwaltungsinterner Informa-
tionen sicherzustellen. Die Festlegung der Frist von 
30 Jahren durch Gesetz soll der Rechtssicherheit 
dienen, da der Anspruch auf Nutzung von Archivgut 
des Bundes aus einer Reihe von offensichtlichen 
Gründen (Persönlichkeitsrechtsschutz, staatliche 
Sicherheitsinteressen, Effizienz der Verwaltung) 
rechtsverbindlich eingegrenzt werden muß. Eine 
starre Festlegung, wann genau im Einzelfall diese 
und andere Sperrfristen einsetzen, ist angesichts 
der Vielfalt des Archivguts und der unterschiedli-
chen Benutzungszwecke zu vermeiden. Zu beachten 
ist jedoch in jedem Falle, daß für die Information, 
die jeweils benutzt werden soll, die Sperrfrist abge-
laufen sein muß. Die Aufzählung der Benutzungs-
zwecke ist notwendig, um in allen Fällen, in denen 
mehrere Rechtsgüter zu beachten sind, die notwen-
dige Rechtsgüterabwägung sachgerecht vornehmen 
zu können. 

Unterlagen, die dem Steuergeheimnis, dem Sozial-
geheimnis, dem Bankgeheimnis oder der Schwei-
gepflicht nach dem Gesetz über das Kreditwesen 
unterworfen sind, bedürfen einer längeren als 
30jährigen Schutzfrist. Zu den Unterlagen, die dem 
Sozialgeheimnis unterworfen sind, gehören auch 
Unterlagen nach § 78 Satz 2 des Zehnten Buches 
Sozialgesetzbuch bei dem Bundessozialgericht und 
dem Bundesverwaltungsgericht. Die Verdoppelung 
der Frist ist vor allem erforderlich, um z. B. juristi-
sche Personen gegen eine unvertretbar frühe Of-
fenbarung — z. B. von Betriebsgeheimnissen — zu 
schützen und das Vertrauen in die Wirksamkeit des 
Bankgeheimnisses nicht zu beeinträchtigen. Die ge-
nerelle Verdoppelung der Sperrfrist auf 60 Jahre 
reicht andererseits aber auch aus. Bei Archivgut, 
das sich auf einzelne natürliche Personen bezieht, 
bleibt die Frist nach Absatz 2 ebenso zu beachten. 
Außerdem besteht nach Absatz 4 Satz 3 die Mög-
lichkeit, auch die Schutzfrist von 60 Jahren um 
30 Jahre auf dann insgesamt 90 Jahre zu verlän-
gern. Schließlich ist ganz allgemein Absatz 5 zu be-
achten. 

Weitergehende Informationszugangsrechte, die 
Dritten bereits nach anderen Vorschriften oder Ver-
einbarungen zustehen, sollen durch dieses Gesetz 
nicht eingeschränkt werden. 

Bei der Sicherung privaten Archivguts muß dem 
Bundesarchiv die Möglichkeit eingeräumt werden, 
den Eigentümern im Einzelfalle besondere Benut-
zungsbedingungen zuzusagen. 

Zu Absatz 2 

Archivgut, das sich auf natürliche Personen bezieht 
(z. B. Personal-, Prozeß-, Steuer- oder Kreditakten), 
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bedarf eines besonderen Schutzes. Eine 30jährige 
Schutzfrist, die mit dem Zeitpunkt der Schließung 
der Akten einsetzen würde, reicht mit Sicherheit in 
vielen Fällen nicht aus. Es erscheint angemessen, 
die Frist mit dem Tode des Betroffenen beginnen zu 
lassen und sie ebenfalls auf 30 Jahre festzusetzen. 
Andererseits ist diese Vorschrift nicht nur als 
Schutz der betroffenen Personen zu verstehen. 
Nach Ablauf der Fristen soll sie es vielmehr ermög-
lichen, das Archivgut zu den in dem Gesetz genann-
ten Zwecken zu benutzen. Die Vorschrift ergänzt 
insoweit in sinnvoller und notwendiger Weise die 
bestehenden Datenschutzvorschriften durch eine 
bereichsspezifische Regelung. 

Da bei vielen Personen, die nicht als Figuren der 
Zeitgeschichte anzusehen sind, das Todesjahr vom 
Benutzer oft nicht oder nur mit unvertretbarem 
Aufwand ermittelt werden kann, ist eine rechtlich 
vertretbare Alternative zu der o. a. Sperrfrist vorzu-
sehen: eine hundertzwanzigjährige Sperrfrist, die 
mit dem Tage der Geburt des Betroffenen einsetzt. 

Zu Absatz 3 

Aus der Natur der Sache ergibt sich, daß Unterla-
gen, die bereits bei ihrer Entstehung zur Veröffent-
lichung bestimmt waren, auch durch dieses Gesetz 
nicht besonderen Schutzfristen zu unterwerfen 
sind. Dies gilt insbesondere für Film- und Bildgut 
sowie Tonaufzeichnungen. 

Zu Absatz 4 

Die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Fristen 
werden in manchen Fällen nicht erforderlich oder 
nicht ausreichend sein. Verkürzungen sind auch bei 
Archivgut im Sinne von Absatz 2 vertretbar, wenn 
es anonymisiert wird oder die schutzwürdigen Be-
lange Betroffener durch andere Maßnahmen ange-
messen berücksichtigt werden. Zu berücksichtigen 
ist, daß der Betroffene die Benutzung zu seinen 
Lebzeiten zulassen oder verfügen kann, daß die mit 
seinem Tode einsetzende Schutzfrist verkürzt wird. 
Da solches Archivgut sehr häufig besonders sen-
sible Informationen enthält, ist die Möglichkeit der 
Verkürzung hier auf Benutzungen zu wissenschaft-
lichen Zwecken zu beschränken. 

Neben der Möglichkeit, durch Anonymisierung den 
Zweck der Sperrfrist nach kürzerer Zeit zu erfüllen, 
ist vor allem daran zu denken, solche Unterlagen 
vorzeitig zur Benutzung freizugeben, die keine sen-
siblen Informationen enthalten, wohl aber in einer 
Archivalieneinheit verwahrt werden, die an anderer 
Stelle Informationen enthält, deren Nutzung bzw. 
Bekanntmachung nicht vertretbar wäre. Zu denken 
ist an die Abgabe von Kopien solcher Unterlagen 
oder an Auskünfte des Bundesarchivs. 

In Einzelfällen kann es erforderlich sein, bestimmte 
Unterlagen des Bundes über die in Absatz 1 ge-
nannten Schutzfristen hinaus bis zu weiteren 30 
Jahren von der öffentlichen Nutzung auszunehmen. 
In allen diesen Fällen muß jedoch ein öffentliches 
Interesse an der Verlängerung der Frist gegeben 

sein. Die Begrenzung des Umfangs der Verlänge-
rung ist jedoch erforderlich, um zu vermeiden, daß 
die Freiheit der Forschung ungebührlich beein-
trächtigt wird. 

Die Erfahrungen und Kenntnisse der Stelle, bei der 
das Archivgut entstanden ist, sind bei Entscheidun-
gen über eine Verkürzung oder Verlängerung von 
Schutzfristen zu nutzen. Nach Sinn und Zweck die-
ser Vorschrift ist die Einwilligung des Rechts- oder 
Funktionsnachfolgers einzuholen, wenn die Stelle, 
bei der das Archivgut entstanden ist, nicht mehr 
besteht. 

Zu Absatz 5 

Die Vorschrift soll dem Wohl der Bundesrepublik 
Deutschland und ihrer Länder dienen, insbeson-
dere dem Schutz öffentlicher Sicherheitsinteressen 
und den Belangen Dritter in jenen Fällen, in denen 
die Schutzfristen aus unterschiedlichen Gründen 
ausnahmsweise nicht ausreichen. Somit kann z. B. 
Archivgut, das noch als Verschlußsache eingestuft 
ist, nur benutzt werden, soweit die Verschlußsa-
chenanweisung dies zuläßt. Außerdem sollen Erhal-
tungszustand des Archivguts und Funktionsfähig-
keit des Bundesarchivs durch die Benutzung nicht 
gefährdet werden. Schließlich soll klargestellt wer-
den, daß Rechtsvorschriften des Bundes über Ge-
heimhaltung bei der Benutzung nicht verletzt wer-
den dürfen. 

Zu Absatz 6 

Eine Einschränkung oder Versagung einer Benut-
zungsgenehmigung soll möglich sein, wenn beson-
ders sensible Unterlagen, die der Schweigepflicht 
im Sinne von § 203 Abs. 1 oder 3 StGB unterlegen 
haben, nach Erlöschen der Geheimhaltungspflicht 
noch Informationen enthalten, deren Benutzung 
schutzwürdige Belange Betroffener entgegenste-
hen. So soll sichergestellt werden, daß z. B. ärztliche 
Gutachten, die nach befugter Offenbarung durch ei-
nen Arzt Bestandteil von Verwaltungsakten gewor-
den sind, weiterhin besonders geschützt werden, so-
weit berechtigte Belange Betroffener dies erforder-
lich machen. Das Archiv soll daher in die Lage ver-
setzt werden, die Einsichtnahme in derartige Unter-
lagen in erforderlichem Umfang durch Auflagen 
einzuschränken oder zu versagen. Eine Benut-
zungsgenehmigung soll ganz allgemein auch da-
durch eingeschränkt werden können, daß be-
stimmte Unterlagen z. B. nur in anonymisierter 
Form benutzt werden dürfen. 

Zu Absatz 7 

Beim Anbietungsverfahren nach § 2 sollen keine 
Fristen gesetzt werden, um den sehr unterschiedli-
chen Erfordernissen der jeweiligen Stellen des 
Bundes gerecht zu werden. Es wäre aber insbeson-
dere im Interesse der wissenschaftlichen For-
schung unangemessen, das Recht auf Nutzung 
durch Dritte allein vom Aufbewahrungsort der Un-
terlagen abhängig zu machen; vielmehr sollen auch 
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solche Unterlagen nach den Vorschriften dieses Ge-
setzes benutzt werden können. Eine vergleichbare 
Regelung sieht § 80 GGO I bereits vor. Die Entschei-
dung über Benutzungsanträge nach § 5 Abs. 6 soll 
bei den verfügungsberechtigten Stellen liegen. 

Zu Absatz 8 

Jene Stellen, bei denen das Archivgut entstanden 
ist, sollen dieses auch nach der Abgabe an das Bun-
desarchiv nutzen können. 

Auf der anderen Seite ist vorgesehen, daß alle von 
einer Stelle des Bundes nicht mehr benötigten Un-
terlagen, die auf Grund besonderer Vorschriften 
zum Schutze der Betroffenen dort hätten gesperrt 
oder vernichtet werden müssen, aber im Interesse 
der wissenschaftlichen Forschung oder anderer in 
diesem Gesetz genannter Zwecke beim Bundesar-
chiv auf Dauer aufbewahrt werden, nur noch nach 
den Vorschriften dieses Gesetzes genutzt werden 
dürfen. 

Zu Absatz 9 

Die Verknüpfung personenbezogener Informatio-
nen soll auch im Bundesarchiv nur dann zulässig 
sein, wenn schutzwürdige Belange Betroffener 
nicht beeinträchtigt werden. 

Zu § 6 

Die Einzelheiten der Benutzung einschließlich der 
Erhebung von Gebühren bedürfen einer gesetzli-
chen Regelung nicht. Die zur Regelung der Benut-
zung notwendige Rechtsverordnung soll von dem 
für das Bundesarchiv zuständigen Bundesminister 
erlassen werden, der auch erforderliche Entgelte 
festsetzen kann. Die Beteiligung des Bundesmini-
sters der Verteidigung beim Erlaß der Benutzungs-
ordnung entspricht der bisherigen Praxis. Die Höhe 
der Gebühren hat sich nach dem Personal- und 
Sachaufwand, die die Benutzung dem Bundesarchiv 
verursacht, zu richten. 

Dabei ist darauf zu achten, daß sich die Gebühren-
sätze nicht nachteilig auf die Wahrnehmung der 
Wissenschafts- und Informationsrechte auswirken. 

Zu § 7 

Die Bestimmung ist erforderlich, weil es sich be-
reits mehrfach als zweckmäßig erwiesen hat, das 
Bundesarchiv mit zusätzlichen Aufgaben zu betrau-
en, die in sachlichem Zusammenhang mit dem Ar-
chivwesen des Bundes oder der Erforschung der 
deutschen Geschichte stehen. Diese Möglichkeit 
soll auch weiterhin gegeben sein. Die Zuständigkeit 
bestehender amtlicher Forschungseinrichtungen 
des Bundes, z. B. des Militärgeschichtlichen For-
schungsamtes, soll hierdurch unberührt bleiben. 
Als Beispiel für die Übertragung von Aufgaben des 
Bundes auf das Bundesarchiv durch andere Ge-
setze kann die Vorschrift des § 20 Abs. 3 Nr. 2 des 
Melderechtsrahmengesetzes genannt werden. 

Zu § 8 

Unterlagen, die bei Behörden und Gerichten in ei-
nem der in § 30 Abs. 2 der Abgabenordnung genann-
ten Verfahren anfallen, unterliegen dem Steuerge-
heimnis. Eine Weitergabe dieser Unterlagen an an-
dere Behörden und die damit verbundene Durch-
brechung des Steuergeheimnisses ist, sofern nicht 
einer der in § 30 Abs. 4 Nr. 1 und Nr. 3 bis 5 sowie 
Abs. 5 Abgabenordnung genannten Ausnahmefälle 
vorliegt, nur möglich, wenn sie durch Gesetz aus-
drücklich zugelassen ist. Für Unterlagen des Bun-
des ist eine solche gesetzliche Ermächtigung in § 2 
Abs. 3 Nr. 1 vorgesehen; § 8 Satz 1 erweitert diese 
Ermächtigung auf Unterlagen anderer öffentlicher 
Stellen als der des Bundes. Satz 2 ermöglicht die 
Nutzung des steuerlichen Archivguts. 

Diese Regelung durch den Bundesgesetzgeber ist 
deshalb erforderlich, weil das Steuergeheimnis 
auch für Archivgut, das insbesondere bei Gerichten 
und Behörden der Länder, der Gemeinden und Ge-
meindeverbände anfällt und in öffentlichen Archi-
ven dieser Körperschaften verwahrt werden soll, 
nur durch eine bundesgesetzliche Regelung durch-
brochen werden kann. Eine Änderung der Abgaben-
ordnung war nicht erforderlich, weil eine Offenba-
rung von Angaben, die dem Steuergeheimnis unter-
liegen, nach § 30 Abs. 4 Nr. 2 der Abgabenordnung 
zulässig ist, wenn sie durch Gesetz ausdrücklich zu-
gelassen ist. 

Zu § 9 

Die Vorschrift soll im Sinne eines wirksamen Per-
sönlichkeitsschutzes der Betroffenen klarstellen, 
daß den hier genannten Vorschriften auch Amtsträ-
ger und für den öffentlichen Dienst besonders Ver-
pflichtete in Archiven unterworfen sind. 

Zu § 10 

Eine Offenbarung von personenbezogenen Daten 
oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen im 
Sinne des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch (Sozi-
aldaten) für die historische Forschung war in den 
§§ 67 ff. des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch bis-
her nicht vorgesehen, da die Benutzung der Archive 
nicht gesetzlich geregelt war und daher insoweit 
keine ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen zum 
Schutz der Sozialdaten bestanden. Da diese Vorkeh-
rungen mit dem Bundesarchivgesetz geschaffen 
werden und auch entsprechende gesetzliche Vor-
schriften der Länder in Aussicht stehen, besteht 
kein Grund mehr, das gerade hier bestehende be-
sondere öffentliche Interesse an der historischen 
Forschung weiterhin unberücksichtigt zu lassen. 

Nach § 71 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch 
dürfen personenbezogene Daten für die Erfüllung 
besonderer gesetzlicher Mitteilungspflichten und 
Mitteilungsbefugnisse offenbart werden. Die in 
Nummer 1 vorgesehene Ergänzung des § 71 des 
Zehnten Buches Sozialgesetzbuch soll die Erfüllung 
der in den §§ 2 und 5 Abs. 7 Satz 1 des Gesetzes ent- 
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haltenen Pflichten ermöglichen. Die Bezugnahme 
auf die übrigen Absätze des § 5 soll insbesondere 
sicherstellen, daß eine von der sechzigjährigen 
Schutzfrist des § 5 Abs. 1 Satz 2 abweichende Nut-
zung von Unterlagen gemäß § 78 Satz 1 des Zehnten 
Buches Sozialgesetzbuch unzulässig ist; entspre-
chendes gilt für eine von der Schutzfrist des § 5 
Abs. 2 Satz 1 abweichende Nutzung, es sei denn, daß 
entweder die Einwilligung des Betroffenen vorliegt 
oder sichergestellt ist, daß schutzwürdige Belange 
des Betroffenen angemessen berücksichtigt wer-
den. 

Die ausdrückliche Erwähnung entsprechender ge-
setzlicher Vorschriften der Länder trägt dem Um-
stand Rechnung, daß der überwiegende Teil der Un-
terlagen mit Sozialdaten im Bereich der Länder an-
fällt und der Schutz des Betroffenen dort nicht ge-
ringer sein darf als im Bereich des Bundes. Als ent-
sprechende Vorschriften sind nur solche Regelun

-

gen anzusehen, die dem Betroffenen einen minde-
stens gleichwertigen Schutz gewährleisten. Wegen 
des Eingriffscharakters, den eine Nutzung von Un-
terlagen mit Sozialdaten für den Betroffenen hat, 
muß es sich bei diesen Regelungen um gesetzliche 
Vorschriften handeln. 

Nummer 2 beruht auf der Überlegung, daß auch 
Unterlagen mit besonders schutzwürdigen perso-
nenbezogenen Daten im Sinne des § 76 Satz 1 des 
Zehnten Buches Sozialgesetzbuch für historische 
Zwecke von Wert sein können. Besondere Sicher-
heitsvorkehrungen, die über § 5 Abs. 1 Satz 2 und 
Abs. 2 des Bundesarchivgesetzes hinausgehen, er-
scheinen nicht erforderlich. 

Zu § 1 1 

Die Vorschrift enthält die übliche Berlin-Klausel. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

1. Zu § 2 Abs. 2 

In § 2 Abs. 2 sind in Satz 1 die Worte „im Sinne 
des Absatzes 3 und der §§ 4 und 5" durch das 
Wort „gesetzlich" zu ersetzen. 

Begründung 
Die Landesarchive verwalten aufgrund einer Ver-
einbarung zwischen dem Bundesminister des In-
nern und den obersten Fachbehörden der Länder 
vom Jahre 1954 seit Jahrzehnten archivwürdige 
Unterlagen von Bundesdienststellen der Mittel-  
und Ortsinstanz nach ihren Vorschriften. Das Ver-
fahren hat sich bewährt. Die vorgeschlagene Än-
derung erscheint daher sachgerecht; sie dient der 
Vereinfachung und Klarstellung. 

2. Zu § 2 Abs. 3 

In § 2 Abs. 3 Satz 1 sind in Nummer 2 die Worte 
,, , wenn sie anonymisiert werden; wird durch eine 

Anonymisierung der Wert der Unterlagen im 
Sinne von § 3 beeinträchtigt, so sind sie unverän-
dert anzubieten und zu übergeben, wenn die 
schutzwürdigen Belange Betroffener durch an-
dere Maßnahmen angemessen berücksichtigt 
werden können" zu streichen und folgender Satz 
anzufügen: 
„Die schutzwürdigen Belange Betroffener sind 
durch Anonymisierung oder andere Maßnahmen 
angemessen zu berücksichtigen." 

Begründung 
Dem Interessenausgleich zwischen den Aufgaben 
des Archivwesens und den Belangen des Daten-
schutzes wird die vorgeschlagene Fassung besser 
gerecht als die im Gesetzentwurf vorgesehene 
Formulierung. 

3. Zu § 2 Abs. 3 und § 4 Abs. 1 

Die Bundesregierung wird in Hinsicht auf die Re-
gelungen in § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b 
und § 4 Abs. 1 Satz 1 gebeten, im Verlauf des wei-
teren Gesetzgebungsverfahrens zu überprüfen, 
ob und inwieweit die sich aus dem Bundesdaten-
schutzgesetz (§ 14 BDSG) ergebenden Lö-
schungs- und Berichtigungspflichten und die ent-
sprechenden Löschungs- und Berichtigungsan-
sprüche Betroffener zugunsten der Belange des 
Archivwesens eingeschränkt werden müssen, 
und in diese Überprüfung die in § 4 Abs. 1 Satz 1 
des Gesetzentwurfs vorgesehene Regelung ein-
zubeziehen. 

Begründung 
Die bisherige Fassung des Entwurfs läßt nicht mit 
hinreichender Deutlichkeit erkennen, inwieweit 
die Bestimmungen des § 14 Bundesdatenschutz-
gesetz verdrängt werden sollen. Im besonderen 
bleibt unklar, welcher Art die Rechtsansprüche 

(vgl. § 4 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzentwurfs) sind, 
die einer Archivierung in personenbezogener 
Form entgegenstehen könnten. 

4. Zu § 2 Abs. 3 Satz 2 

Im weiteren Gesetzgebungsverfahren sollte ge-
prüft werden, ob es sachgerecht ist, die für die 
Archivierung von dem Geheimnisschutz unterlie-
genden Unterlagen erforderlichen Maßnahmen 
der abgebenden Stelle aufzuerlegen und auf eine 
Kostenregelung zu verzichten. 

Begründung 
Mit dem Hinweis in der Begründung auf § 30 
Abs. 2 Satz 1, 2. Halbsatz des Vierten Buches So-
zialgesetzbuch räumt die Bundesregierung ein, 
daß es sich bei den erforderlichen Schutzmaßnah-
men um eine für die abgebenden Stellen fremde 
Aufgabe handelt. Die im Gesetz geforderten Maß-
nahmen gehören nicht zu den Aufgaben der 
Träger öffentlicher Verwaltung, die ihre Unterla-
gen an die Archive abgeben. Die notwendigen 
Maßnahmen liegen allein im Interesse der Archiv-
verwaltung. Wenn es für notwendig gehalten 
wird, der abgebenden Stelle die Verantwortung 
für die erforderlichen Schutzmaßnahmen aufzu-
erlegen, so ist es — wie § 30 Abs. 2 Satz 1, 
2. Halbsatz des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 
für einen Teilbereich zeigt — sachlich allgemein 
geboten, die erforderlichen Kosten von der Stelle 
tragen zu lassen, deren Aufgaben die Maßnahme 
dient. Nur wenn die Archivverwaltung die Kosten 
einer für die Übergabe an das Archiv erforderli-
chen Maßnahme übernimmt, ist damit zu rech-
nen, daß ihr alle archivwürdigen Unterlagen an-
geboten werden. 

5. Zu § 2 Abs. 4 

In § 2 Abs. 4 sind in Satz 1 nach dem Wort „Bun-
desarchiv" die Worte „oder dem zuständigen Lan-
desarchiv" einzufügen. 

Begründung 
Im Hinblick auf § 2 Abs. 2 ist auch das zuständige 
Landesarchiv zu berücksichtigen. 

6. Zu § 2 Abs. 4 

In § 2 Abs. 4 sind in Satz 3 nach dem Wort „Bun-
desarchiv" die Worte „oder dem zuständigen Lan-
desarchiv" einzufügen. 

Begründung 
Im Hinblick auf § 2 Abs. 2 ist auch das zuständige 
Landesarchiv zu berücksichtigen. 

7. Zu § 2 Abs. 5 

In § 2 ist Absatz 5 zu streichen. 
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Begründung 
Die jahrzehntelange Praxis der Archivarbeit hat 
gezeigt, daß die Archivwürdigkeit von der Stelle, 
bei der die Unterlagen erwachsen sind, und von 
dem zuständigen Archiv gemeinsam geprüft wer-
den muß. Die Vertreter der Ursprungsbehörde al-
lein können nicht darüber entscheiden, weil ih-
nen die differenzierten Bewertungsgrundsätze 
der Archivare nicht geläufig sind. Meistens denkt 
man bei archivwürdigen Unterlagen an Akten, 
die etwas über die allgemeine politische Ge-
schichte des Landes aussagen. Der Archivar hat 
aber in gleich großem Maße die Aussagekraft der 
Akte für Fragen der Rechts-, Verfassungs- und 
Verwaltungsgeschichte, der Wirtschafts- und So-
zialgeschichte, der Kirchen- und Schulgeschichte, 
der Kunst- und Literaturgeschichte im Auge zu 
haben, und zwar nicht nur auf größere räumliche 
Einheiten (Land oder Regierungsbezirk) bezogen, 
sondern auch auf Landkreise, Städte und Ge-
meinden, ja sogar Ortsteile und einzelne Wohn-
plätze. Bei der Beibehaltung von § 2 Abs. 5 würde 
sich eine ständige Unsicherheit über die Bewer-
tung von Archivalien ergeben. Die Archivare wür-
den dabei in einer schlechten Ausgangsposition 
sein, insofern als Schriftgut, dessen Archivwür-
digkeit von der Ursprungsbehörde nicht erkannt 
wird, ihnen überhaupt nicht anzubieten ist. 
Die in der Begründung angesprochene Verwal-
tungsvereinfachung kann auch auf anderem 
Wege erzielt werden. 

8. Zu § 2 Abs. 7 

In § 2 Abs. 7 ist folgender Satz anzufügen: 
„Im Fall des § 2 Abs. 2 kann die Beratung durch 
das zuständige Landesarchiv erfolgen." 

Begründung 
Die Archive der Länder haben ein Interesse 
daran, Archivgut des Bundes zu übernehmen und 
die Stellen des Bundes zu beraten; sie sollten des-
halb auch die Möglichkeit erhalten, dies im Rah-
men ihrer personellen und sachlichen Möglich-
keiten zu tun. Eine Beratungspflicht wäre aller-
dings aus der Sicht der Länder wegen der damit 
zwangsläufig verbundenen finanziellen Folge-
wirkungen abzulehnen. Eine „Kann-Vorschrift" 
wird den Interessen der Länderarchive daher am 
besten gerecht. 

9. Zu § 3 

In § 3 sind nach den Worten „Das Bundesarchiv 
entscheidet" die Worte „im Falle des § 2 Abs. 1" 
einzufügen. 

Begründung 
Klarstellung des Gewollten. 

10. Zu § 4 Abs. 2 

In § 4 Abs. 2 ist Satz 2 zu streichen. 

Begründung 
Für Unterlagen eines laufenden Verwaltungsver-
fahrens wird bisher ein genereller Auskunftsan-
spruch für entbehrlich gehalten, da durch die Re-
gelungen des Akteneinsichtsrechts (§ 29 VwVfG) 

eine dem Informationsinteresse des Betroffenen in 
vollem Umfange genügende Ersatzform zur Ver-
fügung steht. Die Entbehrlichkeit muß in erhöh-
tem Maße für Archivgut gelten, das nur aus be-
reits abgeschlossenen Vorgängen besteht. Die 
Nutzungsregelungen nach § 5 bieten auch hier 
eine dem Informationsinteresse des Betroffenen 
voll genügende Ersatzform. Außerdem wäre 
Satz 2 im Archivwesen faktisch nicht zu realisie-
ren. 

11. Zu § 5 Abs. 2 

In § 5 Abs. 2 Satz 1 sind nach den Worten „das 
sich" die Worte „nach seiner Zweckbestimmung" 
einzufügen. 

Begründung 
Diese Einschränkung ist notwendig, damit nicht 
recht weitreichende Schutzbestimmungen auf Ar-
chivgut ausgedehnt werden, in dem sich auch 
Angaben über natürliche Personen befinden. 

12. Zu § 5 Abs. 4 

Nach § 5 Abs. 4 Satz 2 ist folgender Satz einzufü-
gen: 
„Archivgut im Sinne von Absatz 2 darf vor Beginn 
oder Ablauf der Schutzfrist ohne Einwilligung des 
Betroffenen auch von Hochschulen und anderen 
öffentlichen Einrichtungen mit der Aufgabe un-
abhängiger wissenschaftlicher Forschung im Rah-
men ihrer Aufgaben für bestimmte Forschungs-
vorhaben benutzt werden, wenn der Benutzer 
glaubhaft macht, daß die Verkürzung für ein von 
ihm betriebenes Forschungsvorhab en unerläßlich 
ist, dieses Forschungsvorhaben im öffentlichen 
Interesse liegt und wenn die schutzwürdigen Be-
lange Betroffener durch die Art der Verwendung 
nicht beeinträchtigt werden." 

Begründung 
Die Ergänzung des § 5 Abs. 4 des Entwurfs hin-
sichtlich des Archivgutes über natürliche Perso-
nen ist erforderlich, um die wissenschaftliche For-
schung des staatlichen bzw. des öffentlichen Be-
reichs nicht unangemessen zu behindern, zu er-
schweren oder gar unmöglich zu machen. Zwar 
erwähnt § 5 Abs. 4 Satz 2 des Entwurfes die wis-
senschaftliche Forschung, diese kann jedoch auch 
von Privaten betrieben werden, da sie kein Mono-
pol der Hochschulen oder sonstiger öffentlicher 
Einrichtungen ist. 
Im Gegensatz zur wissenschaftlichen Forschung 
des privaten Bereichs kann die im staatlichen und 
öffentlichen Bereich betriebene wissenschaftliche 
Forschung deshalb privilegiert werden, weil die 
dort tätigen Personen aufgrund ihres Dienst- oder 
Arbeitsverhältnisses bereits zur Verschwiegen-
heit verpflichtet und im Umgang mit schutzwürdi-
gen Unterlagen vertraut sind. Insoweit kann da-
her auch auf die grundsätzlich geforderte vorhe-
rige Anonymisierung der Unterlagen verzichtet 
werden. 
Würde man an der Anonymisierung der Unterla

-

gen in diesen Fällen festhalten, so würde entwe

-

der das Vorhaben scheitern, oder es würde mit 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache  11/498 

einem unvertretbaren Verwaltungsaufwand bela-
stet, den niemand bezahlen könnte. 
Den schutzwürdigen Belangen des Betroffenen ist 
durch die Erfordernisse der Unerläßlichkeit und 
des öffentlichen Interesses entsprochen. Diesen 
Belangen wird darüber hinaus auch dadurch 
Rechnung getragen, daß die Art der Verwendung 
keinen Rückschluß auf natürliche Personen zulas-
sen darf, denn der Wissenschaftler ist regelmäßig 
nicht an der einzelnen Person interessiert, son-
dern u. a. am Individuum als Träger bestimmter 
Merkmale. 

13. Zu § 5 Abs. 5 

In § 5 Abs. 5 ist Nummer 2 wie folgt zu fassen: 
„2. Grund zu der Annahme besteht, daß schutz-

würdige Belange Dritter entgegenstehen, 
oder". 

Begründung 
Die Fassung des Gesetzentwurfs zwingt zu einer 
detaillierten Prüfung schutzwürdiger Belange 
Dritter im Einzelfall, die in der Praxis nicht zu lei-
sten ist. 

14. Zu § 5 Abs. 9 

In § 5 ist Absatz 9 zu streichen. 

Begründung 
Die interne Aufbereitung und Zusammenfassung 
von Daten durch die Archive ist für eine sinnvolle 
Nutzung des Archivguts zwingende Vorausset-
zung. Eine Prüfung im Einzelfall, ob bereits hier-
durch schutzwürdige Belange Betroffener beein-
trächtigt werden, ist vom Arbeitsaufwand her von 
den Archiven nicht zu leisten; im übrigen kann 
grundsätzlich überhaupt erst nach der Verknüp-
fung beurteilt werden, ob und welche Belange 
von Betroffenen berührt sein können. Die schutz-
würdigen Belange Betroffener werden durch die 
übrigen Regelungen des Gesetzes in angemesse-
ner Weise geschützt. 

15. Zu § 6 

In § 6 Satz 1 sind die Worte „durch Rechtsord-
nung" durch die Worte „durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates" zu ersetzen. 

Begründung 
Nach Artikel 80 Abs. 2 GG bedürfen Verordnun-
gen, die aufgrund eines zustimmungsbedürftigen 
Gesetzes ergehen, ebenfalls der Zustimmung des 
Bundesrates. Das Bundesarchivgesetz ist zustim-
mungsbedürftig. Die Zustimmungsbedürftigkeit 
der Verordnung nach § 6 sollte daher gemäß stän-
diger Praxis in der Ermächtigungsnorm selbst 
klargestellt werden. 

16. Zu § 6 

In § 6 Satz 1 Nr. 2 ist das Wort „die" durch das 
Wort „dessen" zu ersetzen. 

Begründung 
Aus der Genese des Entwurfes und aus der Be

-

gründung darf geschlossen werden, daß die vor

-

gesehene Rechtsverordnung des Bundesministers 
des Innern nicht für Archivgut des Bundes, son-
dern nur für Archivgut beim Bundesarchiv gilt. 
Die vorgeschlagene Einfügung des Wortes „des-
sen" verknüpft die Aussagen unter den Num-
mern 1 und 2 eng miteinander und legt damit fest, 
daß auch die Vorschriften über Gebühren und 
Auslagen nur für Archivgut beim Bundesarchiv 
gelten. 
Eine Ausdehnung des Geltungsbereiches auf die 
in den Landesarchiven verwahrten archivwürdi-
gen Unterlagen des Bundes hätte zur Folge, daß 
dann in demselben Archiv unterschiedliche Ge-
bühren- und Benutzungsordnungen anzuwenden 
wären, je nachdem, ob es sich um Archivgut des 
Bundes oder des Landes handelte. 
Dies sollte im Sinne einer möglichst einfachen 
Verwaltung vermieden werden. 

17. Zu §7 

Die Bundesregierung wird gebeten, im weiteren 
Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens um eine 
Konkretisierung der bisher nur sehr unbestimmt 
umschriebenen anderen Aufgaben des Bundes 
besorgt zu sein, die dem Bundesarchiv zusätzlich 
übertragen werden können. Insbesondere ist die 
mit den Worten „oder der Erforschung der deut-
schen Geschichte stehen" erfaßte, weitere Aufga-
benzuweisung an das Bundesarchiv zu unbe-
stimmt, als daß sichergestellt wäre, daß damit 
Aufgaben, die der Kulturhoheit der Länder unter-
fallen, nicht erfaßt werden. Der Bundesrat weist 
darauf hin, daß aufgrund des § 7 keine Aufgaben, 
die durch Gesetz anderen Bundesstellen zuge-
wiesen sind, dem Bundesarchiv übertragen wer-
den können. Auch wäre es nicht zulässig, ohne 
Erfüllung der Voraussetzungen des Artikels 87 
Abs. 3 Satz 1 GG bisher den Ländern zustehende 
Aufgaben zur Bundesverwaltung zu ziehen und 
dem Bundesarchiv zuzuweisen. 

18. Zu § 8 

In § 8 ist Satz 2 wie folgt zu fassen: 
„Die Nutzung der Unterlagen erfolgt nach diesem 
Gesetz, sofern sie nicht durch Landesrecht gere-
gelt wird. " 

Begründung 
Es soll sichergestellt werden, daß, sofern eigene 
landesrechtliche Vorschriften vorliegen, diese auf 
die Unterlagen nach Satz 1 angewendet wer-
den. 

19. Zu 10 

In § 10 Nr. 1 Buchstäbe b ist in § 71 Abs. 1 Satz 2 
SGB X das Wort „entsprechenden" zu streichen. 

Begründung 
Der Gesetzentwurf macht die Offenbarung perso-
nenbezogener Sozialdaten zulässig, soweit dies 
zur Erfüllung der Pflichten nach gesetzlichen Vor-
schriften der Länder erforderlich ist, die den §§ 2 
und 5 des Bundesarchivgesetzes entsprechen. Da-
mit wird dem Landesgesetzgeber ein zu enger 
Rahmen für den Erlaß von Landesarchivrecht ge- 
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setzt. Es sollte ihm überlassen bleiben, die Abwä-
gung zwischen der Informations- und Wissen-
schaftsfreiheit einerseits und dem Persönlich-
keitsschutz andererseits unter Beachtung der ver-
fassungsrechtlichen Vorgaben eigenverantwort-
lich vorzunehmen. 

20. Zu § 10 

Die Bundesregierung wird gebeten, im weiteren 
Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zu prüfen, 
ob § 10 nicht um folgende Nummer 3 ergänzt wer-
den sollte: 

,3. In § 84 werden der Punkt durch einen Strich- 
punkt ersetzt und folgende Worte angefügt: 
„§ 71 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt." ' 

Begründung 
Es würde dem Grundsatz der Normenklarheit wi-
dersprechen, in § 84 des Zehnten Buches Sozial-
gesetzbuch ausdrücklich die Löschung zu regeln 
und eine der Löschung personenbezogener Daten 
möglicherweise vorangehende Abgabe an das 
Archiv in dieser Vorschrift nicht zu erwähnen. 

21. Zu § 10a (neu) 

Nach § 10 ist folgender § 10a einzufügen: 
„§ 10a 

Unterlagen, die anderen als den in den §§ 8 und 
10 genannten Rechtsvorschriften des Bundes über 
Geheimhaltung oder Vernichtung unterliegen, 
dürfen von anderen als den in § 2 Abs. 1 genann-
ten Stellen öffentlichen Archiven zur Übernahme 
angeboten und übergeben werden, wenn die 
schutzwürdigen Belange Betroffener durch ge-
eignete Maßnahmen angemessen berücksichtigt 
werden. " 

Begründung 
In der Praxis des Anbietungs- und Übergabever-
fahrens in den Ländern hat sich gezeigt, daß an-
dere als in § 2 Abs. 1 genannte abgabepflichtige 
Stellen sich durch andere als in den §§ 8 und 10 
genannte Rechtsvorschriften des Bundes über die 
Geheimhaltung oder Vernichtung gehindert se-
hen, Unterlagen öffentlichen Archiven anzubie-
ten und zu übergeben. Der vorgeschlagene neue 
§ 10 a beinhaltet die erforderliche bundesrechtli-
che Regelung, um diese Hindernisse auszuräu-
men. Er ergänzt zugleich § 2 Abs. 3. 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates 

Zu 1. Zu § 2 Abs. 2 

Die Bundesregierung widersp richt dem Vorschlag. 

Die Bestimmung soll lediglich sicherstellen, daß die 
Wahrung schutzwürdiger Belange Dritter auch nach 
Übergabe von Unterlagen nachgeordneter Stellen des 
Bundes an die Landesarchive inhaltlich in dem Um-
fange gewährleistet ist, den § 2 Abs. 3 und die §§ 4 
und 5 des Gesetzentwurfs umschreiben. Auf welche 
Weise dies gewährleistet wird, sollte den Ländern 
nicht vorgeschrieben werden. 

Zu 2. Zu § 2 Abs. 3 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag mit der 
Maßgabe zu, daß in § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 die Worte 
„wenn sie anonymisiert werden; wird durch eine An-
onymisierung der Wert der Unterlagen im Sinne von 
§ 3 beeinträchtigt, so sind sie unverändert anzubieten 
und zu übergeben, wenn die schutzwürdigen Belange 
Betroffener durch andere Maßnahmen angemessen 
berücksichtigt werden können. " ersetzt werden durch 
die Worte „wenn die schutzwürdigen Belange Betrof-
fener durch Anonymisierung oder andere Maßnah-
men angemessen berücksichtigt werden können." 

Zu 3. Zu § 2 Abs. 3 und § 4 Abs. 1 

Die Regelung in § 2 Abs. 3 Satz 1 Buchstabe b soll 
klarstellen, daß Löschungs- und Berichtigungspflich-
ten oder -ermächtigungen im Grundsatz zurücktreten 
müssen, wenn es sich um Unterlagen von bleibendem 
Wert im Sinne von § 3 des Gesetzes handelt; außer-
dem enthält sie gegenüber § 5 des Entwurfs zusätzli-
che Vorschriften zur Wahrung schutzwürdiger Be-
lange Betroffener. Insoweit handelt es sich auch um 
eine bereichsspezifische Regelung gegenüber § 14 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). 

Andererseits soll der Betroffene auch bei Unterlagen 
von bleibendem Wert im Sinne des § 3 einen An-
spruch auf Vernichtung von Angaben, etwa nach § 14 
Abs. 3 BDSG oder nach anderen Vorschriften, durch 
dieses Gesetz nicht verlieren. § 4 Abs. 1 soll sicherstel-
len, daß der Lagerungsort von personenbezogenen 
Unterlagen keinen entscheidenden Einfluß auf die Si-
cherung eines angemessenen Persönlichkeitsrechts-
schutzes hat; außerdem berücksichtigt § 4 Abs. 1 
Satz 2 archivfachliche Belange, wenn ein Anspruch 
auf Richtigstellung personenbezogener Angaben be-
steht. 

Einer Übergabe von Unterlagen an das Archiv steht 
§ 4 Abs. 1 nicht entgegen; das Anbietungs- und Über-
gabeverfahren ist in § 2 abschließend geregelt. § 4 
sichert die Rechtsansprüche des Betroffenen nach der 
Übernahme von Unterlagen in das Archiv. 

Zu 4. Zu § 2 Abs. 3 Satz 2 

Die sachgerechte Vorbereitung der zu übergebenden 
Unterlagen ist in den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 Ange-
legenheit der abgebenden Stelle. Das gilt grundsätz-
lich auch für die damit verbundenen Kosten. Der Hin-
weis auf den Vorrang des § 30 Abs. 2 Satz 1, 2. Halb-
satz des Vierten Buches Sozialgesetzbuch in der Be-
gründung des Regierungsentwurfs steht dem nicht 
entgegen. Er soll lediglich der besonderen Art der 
Aufbringung der Mittel durch die Solidargemein-
schaft der Sozialversicherten Rechnung tragen. 

Zu 5. Zu § 2 Abs. 4 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag mit der 
Maßgabe zu, daß die Worte „dem Bundesarchiv" 
durch die Worte „dem zuständigen Archiv" ersetzt 
werden. 

Zu 6. Zu § 2 Abs. 4 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag mit der 
Maßgabe zu, daß die Worte „dem Bundesarchiv" 
durch die Worte „dem zuständigen Archiv" ersetzt 
werden. 

Zu 7. Zu § 2 Abs. 5 

Die Bundesregierung widersp richt dem Vorschlag. 

Wie sich aus der Begründung ergibt, handelt es sich 
bei den Unterlagen, die von der Anbietungspflicht 
ausgenommen werden sollen, ausschließlich um Ma-
terialien, deren geringe Bedeutung von vornherein 
feststeht. Der Befürchtung, hier könnten Unterlagen 
von bleibendem Wert vernichtet werden, ist notfalls 
durch Verwaltungsvorschriften angemessen zu be-
gegnen. Eine gesetzliche Pflicht, alle Unterlagen aus-
nahmslos anzubieten, würde zu einem erhöhten Ver-
waltungsaufwand führen, der nach Auffassung der 
Bundesregierung nicht vertretbar ist. 

Zu 8. Zu § 2 Abs. 7 

Die Bundesregierung widersp richt dem Vorschlag. 

Sinn der Vorschrift ist es, zu einer möglichst einheit-
lichen, rationellen Verwaltung der Unterlagen des 
Bundes, also auch seiner nachgeordneten Behörden, 
beizutragen. Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Er-
gänzungen berücksichtigen einseitig die Bedürfnisse 
der Landesarchive, nicht aber der Bundesverwaltung. 
Die fachlichen Interessen der Landesarchive gegen-
über Stellen des Bundes sind im Einvernehmen mit 
dem Bundesarchiv zur Geltung zu bringen. 
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Zu 9. Zu §3 

Die Bundesregierung widersp richt dem Vorschlag. 

§ 3 soll Kriterien der Bewertung von Unterlagen des 
Bundes durch das Bundesarchiv festlegen. Soweit Un-
terlagen nach § 2 Abs. 2 Satz 1 den zuständigen Lan-
desarchiven anzubieten sind, obliegt es den Ländern 
zu beurteilen, ob diese Unterlagen für sie von bleiben-
dem Wert sind. Dabei können in viel stärkerem Maße 
als nach § 3 dieses Gesetzes landes-, regional- und 
lokalgeschichtliche Belange berücksichtigt werden. 

Zu 10. Zu § 4 Abs. 2 

Die Bundesregierung widerspricht dem Vorschlag. 

Nach den vom Bundesverfassungsgericht im Urteil 
zum Volkszählungsgesetz aufgestellten Grundsätzen 
muß dem Bürger auch bezüglich archivierter Unterla-
gen, die zu seiner Person geführt wurden, ein Aus-
kunftsanspruch zustehen. Die Befürchtung des Bun-
desrates, Satz 2 sei in Archiven nicht praktikabel, ist 
unbegründet, da nach § 13 Abs. 3 Nr. 1 BDSG die 
rechtmäßige Erfüllung der in der Zuständigkeit der 
speichernden Stelle liegenden Aufgaben durch die 
Auskunftserteilung nicht gefährdet werden darf. 

Zu 11. Zu § 5 Abs. 2 

Die Bundesregierung widerspricht dem Vorschlag. 

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das 
diese Schutzbestimmung erforderlich macht, gilt nicht 
nur für Unterlagen, die sich „nach ihrer Zweckbestim-
mung" auf natürliche Personen beziehen. 

Der vorliegende Entwurf muß nämlich auch dem Um-
stand Rechnung tragen, daß z. B. Akten der Bundes-
aufsichtsämter für das Kreditwesen und für das Versi-
cherungswesen, die nach dem Aufsichtszweck regel-
mäßig die überwachten Unternehmen betreffen, oft 
zugleich schutzwürdige Angaben über natürliche 
Personen enthalten und sich insoweit auch auf diese 
beziehen können. 

Zu 12. Zu § 5 Abs. 4 

Die Bundesregierung widersp richt dem Vorschlag. 

In dem Ziel, die wissenschaftliche Forschung gegen-
über anderen Nutzungszwecken zu privilegieren, 
stimmen Bundesrat und Bundesregierung voll über-
ein. Der vorliegende Entwurf trägt dem in angemes-
sener und ausreichender Weise Rechnung. 

Zu 13. Zu § 5 Abs. 5 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu. 

Zu 14. Zu § 5 Abs. 9 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu. 

Zu 15. Zu §6 

Die Bundesregierung widerspricht dem Vorschlag. 

Vielmehr sind die Worte „durch Rechtsordnung" 
durch die Worte „durch Rechtsverordnung, die der 
Zustimmung des Bundesrates nicht bedarf," zu erset-
zen. 

Verordnungen nach § 6 berühren ausschließlich An-
gelegenheiten des Bundes. 

Zu 16. Zu §6 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu. 

Zu 17. Zu § 7 

Auch nach einer gesetzlichen Fundierung des Archiv-
wesens des Bundes soll die Möglichkeit bestehen blei-
ben, Aufgaben des Bundes dem Bundesarchiv zuzu-
weisen, wenn es zweckmäßig ist, dessen Sachver-
stand zu nutzen. Als Beispiele hierfür sind die Erinne-
rungsstätte für die Freiheitsbewegungen in der deut-
schen Geschichte im Schloß Rastatt und das Haus der 
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn 
zu nennen. Es ist nicht daran gedacht, bisher den 
Ländern zustehende Aufgaben zur Bundesverwal-
tung zu ziehen und dem Bundesarchiv zuzuweisen. 

Zu 18. Zu §8 

Die Bundesregierung widerspricht dem Vorschlag. 

Der Vorschlag des Bundesrates setzt inhaltlich voraus, 
daß die bundesgesetzlich geregelte Verpflichtung zur 
Wahrung des Steuergeheimnisses durch landesrecht-
liche Bestimmungen abgewandelt oder durchbrochen 
werden könnte. Dies stößt auf erhebliche rechtliche 
und sachliche Bedenken. Auch eine Lösung dahin 
gehend, daß der Bundesgesetzgeber die Länder aus-
drücklich ermächtigt, vom Bundesrecht abweichende 
Bestimmungen zu treffen, erscheint nach Auffassung 
der Bundesregierung für den Bereich der Aufbewah-
rung von Unterlagen des Besteuerungsverfahrens 
nicht vertretbar. Die Steuerverwaltung ist im wesent-
lichen Auftragsverwaltung; darüber hinaus sieht das 
Grundgesetz ein Zusammenwirken von Bundes- und 
Landesfinanzbehörden bei der Verwaltung von Steu-
ern vor (z. B. Bundesamt für Finanzen und örtliches 
Finanzamt). Beides hat zur Folge, daß bei Bundes- und 
Landesfinanzbehörden gleichartige Unterlagen in 
demselben Steuerfall entstehen können. Für solche 
Fälle unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten bei 
Bundes- oder Landesarchiven zu eröffnen, wäre nicht 
sachgerecht. 

Zu 19. Zu § 10 

Die Bundesregierung widerspricht dem Vorschlag. 

Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
verlangt, daß die Verwendung zwangsweise erhobe- 
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ner Daten gesetzlich genau festgelegt sein muß. So-
zialdaten sind zwangsweise erhobene Daten im Sinne 
dieser Rechtsprechung (vgl. insbesondere I §§ 60 ff. 
SGB). Die vom Bundesrat vorgeschlagene inhaltlich 
offene Verweisung würde den verfassungsrechtlichen 
Anforderungen nicht gerecht. 

Zu 20. Zu § 10 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu. 

Sie geht dabei davon aus, daß es sich nur um eine 
Klarstellung handelt und die Anbietungs- und Über

-

gabevoraussetzungen des § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 (Be

-

rücksichtigung schutzwürdiger Belange des Betroffe-
nen durch Anonymisierung oder andere geeignete 
Maßnahmen) dadurch nicht berührt werden. 

Zu 21. Zu § 10a (neu) 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag im weiteren 
Gesetzgebungsverfahren prüfen. 

Auswirkungen auf Einzelpreise und Preisniveau, ins-
besondere Verbraucherpreisniveau, sind durch die 
vorgesehenen Änderungen nicht zu erwarten. 








